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I. Lebendige Gemeinschaft mit gegenseitiger
Achtung und Freundlichkeit

UnȿʑȾɏ ȸʑɂɏ SɭʕʅʙɃʑrfasʣʦnɒ
          ɪɊ Auʔusɢ 2018

Gewalt fängt bei Neckereien, ironi-
schen Bemerkungen und Beleidigun-
gen an, immer dann, wenn die Be-
troff enen es nicht mehr witzig fi nden. 
Was Gewalt ist, bestimmt der Betrof-
fene, nicht der Täter! Wir verletzen 
nicht, auch nicht mit Worten, wir 
stellen niemanden bloß, wir demü-
tigen niemanden. In unserer Schule 
wird davon ausgegangen, dass Ge-
walt immer dann vorliegt, wenn eine 
Person an Körper oder Seele verletzt 
wird oder Gegenstände absichtlich 
beschädigt werden.
Sollte jemand gegen diese Vorga-
ben verstoßen, wehren wir uns mit 
rechtsstaatlichen Mitteln, nicht mit 
Gegengewalt. Gewalttäter werden 
angezeigt und polizeilich verfolgt, sie 
werden mit Schulstrafen belegt und 
müssen die Schule verlassen.

Unsere Schule ist eine lebendige Ge-
meinschaft, in der sich alle Beteilig-
ten um Rücksicht, Toleranz und Ver-
ständnis bemühen.
Jedem Angehörigen der Schulgemein-
schaft wird mit Achtung und Freund-
lichkeit begegnet.
Bei der Bewältigung von Konfl ikten 
verzichten alle auf die Anwendung 
von Gewalt jeglicher Art. Es wird kein 
Anlass als Rechtfertigung für Gewal-
tanwendung akzeptiert.
Gewalt wir von niemandem toleriert, 
auch keine Beleidigungen, Beschimp-
fungen oder Menschen verachtende 
Äußerungen, auch nicht in WhatsApp, 
im Internet oder den Sozialen Medien 
– nicht von Schülern, nicht von Eltern, 
nicht von Lehrkräften. Gewalt ist 
kein Spaß! Wir alle zeigen Zivilcoura-
ge, übernehmen Verantwortung, ho-
len Hilfe – dies ist kein Petzen!
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II. Fairness gegenüber allen Beteiligten

III. Regeln, von denen alle profi tieren

ter anderem sein: Gesprächsregeln, 
Gestaltung des Klassenraums, Regeln 
des rücksichtsvollen Umganges mit-
einander, mit dem Eigentum anderer 
und in „sozialen“ Medien sowie Ver-
halten im Unterricht
Die Fachkonferenzen sind für die 
Erstellung von Fachraumordnungen 
verantwortlich, die mit den Schüle-
rinnen und Schülern besprochen und 
im Fachraum ausgehängt werden.

Allen Schülerinnen und Schülern wi-
derfahren in der Beurteilung ihres 
Verhaltens und ihrer Leistungen Ge-
rechtigkeit und Fairness. Pädagogi-
sche Maßnahmen und Erziehungs- 
und Ordnungsmaßnahmen werden 
angemessen und verhältnismäßig 
eingesetzt, so dass sie dem Einzelnen 
gerecht werden und ein Optimum an 
eff ektiver Lernzeit garantiert ist.
Unsere Schule ist ein Ort sozialen 

In allen Klassenzimmern erinnern Pla-
kate daran, wie sich Schüler-, Eltern- 
und Lehrerschaft das Zusammenleben 
in den Klassen vorstellen.
Die Klassen sind gehalten dies in Klas-
senordnungen konkret zu präzisieren. 
Die Klassenordnungen können jeder-
zeit ergänzt und verändert werden. 
Die Eltern erhalten eine Kopie der 
Klassenordnung.
Inhalt der Klassenordnung sollen un-

Lernens. Sie ist auch Arbeitsplatz der 
Lehrkräfte. Schülerinnen und Schü-
ler genauso wie Eltern begegnen den 
Lehrkräften mit Fairness und Respekt. 
Die Eltern wirken am Schulleben aktiv 
mit. Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte arbeiten vertrauens-
voll miteinander, mit dem Ziel jeder 
einzelnen Schülerin, jeden einzelnen 
Schüler den bestmöglichen Schulab-
schluss zu ermöglichen.
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IV. Verantwortungsbewusste Mediennutzung
und kontrollierter Handykonsum

Digitale Geräte und Medien, beson-
ders Smartphones gehören heute zu 
unserer Lebenswelt. Sie bieten fas-
zinierende, umfangreiche Möglich-
keiten der Nutzung. Damit sind aber 
auch viele Gefahren verbunden und 
oft werden die Persönlichkeitsrech-
te anderer Menschen verletzt und 
gesetzliche Regeln missachtet, was 
strafrechtliche Maßnahmen zur Folge 
haben kann. 
Im Schulgebäude und auf dem Schul-
gelände sind Mobilfunktelefone und 
sonstige digitale Geräte und Medien, 
die nicht zu Unterrichtszwecken ver-
wendet werden, auszuschalten und in 
der Büchertasche (Schulranzen) auf-
zubewahren. Bei Leistungsmessun-
gen gilt bereits das Mitführen eines 

Smartphones außerhalb der Bücher-
tasche als Täuschungsversuch. Die 
Leistung ist dann mit „Sechs“ zu be-
werten.  Die unterrichtende oder die 
außerhalb des Unterrichts Aufsicht 
führende Lehrkraft kann Ausnahmen 
gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann 
ein Mobilfunktelefon oder ein sonsti-
ges digitales Speichermedium vorü-
bergehend einbehalten werden.
Das Mitbringen solcher Geräte ge-
schieht in allen Belangen auf eigene 
Gefahr.
Einzige Ausnahme dieser Regelung ist 
der Schulhof, dort dürfen Handys aus 
der Tasche genommen und benutzt 
werden.
Für Smartwatches oder ähnlich funk-
tionierende Geräte gelten die glei-
chen Regeln.
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V. Grundzüge eines rücksichtvollen
und verantwortlichen Handelns

Um in einem Klima von Freundlichkeit und gegenseitiger Achtung leben zu 
können, werden alle SchülerInnen folgende Alltagsregeln respektieren und 
einhalten:

 - die Schulräume in einem guten Zustand erhalten 
 - Zerstörungen unterlassen, verhindern und gegebenenfalls beseitigen
 - für Sauberkeit und Ordnung in der Schule sorgen
 - sorgfältig mit eigenen und fremden Arbeitsmitteln umgehen
 - ein rücksichtsvolles Pausenverhalten zeigen
 - Lärm vermeiden, Zimmerlautstärke einhalten
 - Respektvoller und achtsamer Umgang miteinander vor allem auch  
    in „sozialen Medien“

Konkretere Regelungen über die Ordnung in der Schule und über das Verhalten 
der SchülerInnen werden bei Bedarf nach Anhörung von Gesamtlehrerkonfe-
renz, Schülerrat und Elternbeirat in der Schulkonferenz beschlossen.
Schüler können ihre Anliegen bei der SMV einbringen, die dann bei Schulleitung und 

vor der Schulkonferenz thematisiert und abgestimmt werden können.

Konfl ikte zwischen den am Schulle-
ben beteiligten Gruppen oder Perso-
nen (Schüler, Lehrer oder Eltern oder 
Bedienstete des Schulträgers) sind 
dort zu lösen, wo sie entstehen.
Deshalb unternehmen die an einem 
Konfl ikt Beteiligten den ernsthaften 
Versuch, sich unmittelbar miteinan-
der auseinanderzusetzen. Hierbei 
können die konfl iktbeteiligten Perso-
nen ihres Vertrauens hinzuziehen. Als 
Streitschlichter ausgebildete Schüler, 
Eltern und Lehrer werden von der 
Schule benannt. 
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VI. Rahmenbedingungen, an die wir alle gebunden sind

Die Schule unterliegt gesetzlichen Bestimmungen, die von allen Beteiligten 
einzuhalten sind. Dies geschieht nicht aus Selbstzweck, sondern soll einem 
guten Miteinander dienen.

Deshalb wählen die SchülerInnen den Schülerrat (SMV), dessen Arbeit von 
Schulleitung und LehrerInnen zu unterstützen ist.

Deshalb beteiligen sich die Eltern aktiv und werden in die Gestaltung des 
Schullebens mit einbezogen.

Deshalb erhalten SchülerInnen und Eltern zu Beginn des Schuljahres eine In-
formation der Schulleitung (Elternbrief) über die Regeln zur Einhaltung der 
Schulbesuchspfl icht und des Schulgesetzes.

Deshalb sind das Rauchen und der Konsum von Alkohol für alle Schülerinnen 
und Schülern auf dem Schulgelände untersagt.

Deshalb ist das Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit untersagt, 
die Mittagspause verbringen die Schülerinnen und Schüler zuhause, in der 
Mensa oder auf dem Schulgelände der THRS

(Anm.: Die Mensa ist kein schulisches Angebot, sondern ein Angebot der Stadt Hocken-

heim an alle Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums. Der Theodor-Heuss-Real-

schule kommen dort keinerlei Rechte und Pfl ichten zu.)

Diese Schulverfassung tritt in Kraft am 01.08.2018
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Wɛʫɤ ʍrʋuɭȱɏ iɭɓ 
ʑiȰʑnʃʙiɭɓ Geȿeɢɇɏ ʨȲɏ 
sɛ ‘ȸɏ SɭʕʅʙɃʑrfasʣʦnɒ?

Wɛ Mʑnsɭȱʑɚ ʫusʋʛȷʑɻȵɰȩʑɚ , 
ʍrʋuɭhɢ eɡ ReȰɰʙɚ .

Oʕȸɏ VʑʁhɪlɀʑnʣȾeȰɰʙɚ w͋Ⱦɏ ʑʖȸɏ
ȷʑnsɭɴʙiɭȱɏ GʑȷʑʖnsɭhɈԲ  ʜiɭhɢ 
möɳʙiɭɓ .

ChɈԪ isɭȱɏ Zust͋nȫɏ ʨͽrȫʑɚ 
st͋nʏiɒ ʫɤ SʤȾʑiɢ ʓϼʕȾʑɚ .

SʤȾʑiɢ ʓϼɓԭ  ʫɤ Fʢusɢ, Wuɢ, Fʦrɭhɢ 
ȩʑɔ ɪɸȵʑɚ Beɀʑɵʙigɀʑɚ .

ƬǖǒDǊNE RǊGǊL ǏN DER ETƭǏK
Sʑɔ fʋʖɠ, ȩɰhʋnɮȵɏ ʋnȫʑȾɏ sɛ, ʨȲɏ ʏɤ vʝɚ ɵʕȸʑɚ 

ȩɰhʋnȫɰɸɢ Ʉʑrȫʑɚ möɭhɀesɢ.

Miɢ ʋnȫʑʢɚ WɛԮ ʑɚ: ÜȩʑʁȵeȰɏ ȫʑʖɚ Hʋnȫɰʙɚ . 
Dʑʜɚ daʓͽɠ ʤrägsɢ ʏɤ Vʑrʋnʤwɛԯ ʦnɒ.

Aɭhɀɏ ʋnȫʑȾɏ!

Eʖȸɏ Vʑrfasʣʦnɒ isɢ ʦnȿʑɠ 
ɼȩʑrsɀeɡ Geȿeɢɩ.
DȲɏ Vʑrfasʣʦnɒ ʑnʃhϊɸɢ ɪɸlȰɏ-
ȷʑʖɚ Ȱɰhɪlɀʑȸɏ
LʑiʃʙʖʜȲʑɚ (GʢʦnɮlaȰʑɚ)


